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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

Beschlüsse  
 
der Bundeskommission 5/2020 
vom 10. Dezember 2020
 
 
 
A. Änderung des Abschnitts IIb der Anlage 1 zu den AVR 
 
 

I. Änderung in Abschnitt IIb der Anlage 1 zu den AVR 
 
1. In Anlage 1 zu den AVR wird der Abschnitt IIb wie folgt neu gefasst: 

 
„IIb Corona-Einmalzahlung 
 
§ 1 Geltungsbereich  
Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für alle Mitarbeiter in einem Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis nach den Anlagen 2, 2d, 2e, 7, 22, 23, 31, 32 und 
33.   
 
§ 2 Corona-Einmalzahlung 
(1) Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich nach § 1 fallen, erhalten die 
Corona-Einmalzahlung spätestens mit der Vergütung des Monats Juni 2021 
ausgezahlt, wenn ihr Dienstverhältnis am 1. Dezember 2020 bestand und an 
mindestens einem Tag zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 
2020 Anspruch auf Dienstbezüge bzw. Ausbildungsentgelt/-hilfe/-vergütung be-
standen hat. 
 
Anmerkungen zu Absatz 1:  
1. 1Die Corona-Einmalzahlung wird zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn bzw. Ausbildungsentgelt/-hilfe/-vergütung gewährt. 2Es handelt sich um 
eine Beihilfe bzw. Unterstützung des Dienstgebers zur Abmilderung der zusätzli-
chen Belastung durch die Corona-Krise im Sinne des § 3 Nummer 11a des Ein-
kommensteuergesetzes, sofern die Auszahlung der Corona-Einmalzahlung im 
dort definierten Zeitraum erfolgt.   
 
2. 1Anspruch auf Dienstbezüge bzw. Ausbildungsentgelt/-hilfe/-vergütung im 
Sinne des Absatzes 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass 
der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absatz b der Anlage 1 i. V. m. Abschnitt XII Ab-
satz a Satz 2 und Satz 3 der Anlage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 17 der 
Anlagen  31, 32, § 16 der Anlage 33 und in § 3 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 5, in  
§ 2 Absatz 3 Satz 1 der Anlagen 31, 32, 33 genannten Ereignisse und der An-
spruch auf Krankengeldzuschuss aus Abschnitt XII Absatz c Satz 1 der Anlage 
1, auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherers 
nicht gezahlt wird. 2Einem Anspruch auf Dienstbezüge gleichgestellt ist der Be-
zug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leis-
tungen und der Bezug von Mutterschaftsgeld nach § 19 MuSchG oder § 24i SGB 
V. 
 
3. Die Corona-Einmalzahlung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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(2) 1Die Höhe der Corona-Einmalzahlung beträgt 
 

in den Entgeltgruppen 
der Anlagen 31 bis 33  

in den Vergütungs-
gruppen der Anlage 
3 

Einmalzahlung 

P 4 bis P 8,  

S 2 bis S 8 b  

VG 12 bis VG 5c   600,00 Euro  

 

EG 9b bis EG 12,  

P 9 bis P 16,  

S 9 bis S 18 

VG 5b bis VG 3  400,00 Euro  

 

EG 13 bis EG 15 VG 2 bis VG 1 300,00 Euro.  

 

 
2Die Höhe der Corona-Einmalzahlung beträgt für alle Auszubildenden, Schüler 
und Praktikanten nach Anlage 7 AVR 225,00 Euro. 3Abschnitt IIa der Anlage 1 
AVR gilt entsprechend. 4Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. De-
zember 2020.  
 
(3) Die Corona-Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht 
zu berücksichtigen.“ 

 
II. Inkrafttreten 

 
Die Änderungen treten zum 1. Dezember 2020 in Kraft.   
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B. Änderungen im Allgemeinen Teil sowie in den Anlagen 1, 31, 32 und 33 zu den AVR 
(„Tarifpflege“)  
 
 

I. Änderungen im Allgemeinen Teil sowie in den Anlagen 1, 31, 32 und 33 zu den AVR 
 

1. Änderungen in § 14 Abs. 4 der Anlagen 31 und 32 sowie in § 13 der Anlage 33 
zu den AVR  

 
Im jeweiligen Absatz 4 Satz 4 des § 14 der Anlagen 31 und 32 sowie des § 13 
der Anlage 33 zu den AVR werden nach dem Wort „zuzuordnen“ die Wörter „; 
die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlauf-
zeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet“ angefügt.  

 
2. Änderungen in Abschnitt Ib der Anlage 1 zu den AVR  
 

In Abschnitt Ib der Anlage 1 zu den AVR wird der Absatz (c) wie folgt neu ge-
fasst: 

 
„c) 1Ist Mitarbeitern vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertragen wor-
den, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran eine Tätigkeit derselben 
höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertragen, werden sie hinsichtlich der Stufen-
zuordnung so gestellt, als sei die Höhergruppierung ab dem ersten Tag der vo-
rübergehenden Übertragung der höherwertigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreiten 
bei Höhergruppierungen nach Satz 1 die Dienstbezüge (Abschnitt II der Anlage 
1) die Summe aus den Dienstbezügen und dem Zulagenbetrag nach Abschnitt Ib 
Abs. (b) der Anlage 1, die der Mitarbeiter am Tag vor der Höhergruppierung er-
halten hat, erhält der Mitarbeiter dieses höhere Entgelt solange, bis die Dienst-
bezüge (Abschnitt II der Anlage 1) dieses höhere Entgelt erreichen oder über-
steigen.“ 
  

3. Änderungen in den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs-
gruppen 1 – 12 der Anlage 2, in Anhang D der Anlage 31 sowie in Anhang A der 
Anlage 21a zu den AVR 

 
Die Anmerkung I zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 - 12 der 
Anlage 2 zu den AVR wird wie folgt ersetzt; ebenso werden die Vorbemerkungen 
Nr. 1 und Nr. 2 des Anhang D der Anlage 31 zu den AVR wie folgt ersetzt; des 
Weiteren werden in den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen in Anhang A 
der Anlage 21a zu den AVR die Anmerkungen zu „Wissenschaftliche Hoch-
schulbildung“ und „Hochschulbildung“ wie folgt ersetzt: 
 
„Wissenschaftliche Hochschulbildung  
1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das 
Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmenge-
setz (HRG) oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule   
 
a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprüfung, 

Magisterprüfung oder Diplomprüfung oder   
 
b) mit einer Masterprüfung   
 
beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademi-
sche Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in 
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den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Mas-
terprüfung oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschluss-
prüfung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fach-
gebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzu-
gangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss 
eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxis-
semester, Prüfungssemester o.Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt 
diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den 
Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer auslän-
dischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde.   
 
Anmerkung zu Satz 5:  
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.“ 
 
„Hochschulbildung  
1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen 
Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich aner-
kannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), 
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt 
worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvo-
raussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindes-
tens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – 
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er 
von der zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbar bewertet wurde.  
 
Anmerkung zu Satz 3 und 4:  
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.“ 
 

4. Änderungen in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR 
 

Anmerkung Nr. 13 aus den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ent-
geltgruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur Anlage 33) des Anhangs B der Anlage 
33 zu den AVR wird wie folgt ersetzt: 

 
„1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen 
Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich aner-
kannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), 
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt 
worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvo-
raussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindes-



Deutscher Caritasverband e.V. 
 

 
16.12.2020 BK_2020-05_BeschluesseDurchgeschrieben.docx 5 von 9 

tens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – 
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er 
von der zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbar bewertet wurde.  

 
Anmerkung zu Satz 3 und 4:  
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.“ 
 

5.  Änderungen in § 18 AT AVR 
 

§ 18 Abs. 1 Satz 2 AT AVR wird wie neu gefasst: 
 

„2Der Mitarbeiter hat den Dienstgeber von der Zustellung des Rentenbescheids 
unverzüglich zu unterrichten.“ 
 

6.  Änderungen in § 7 der Anlagen 31 – 33 zu den AVR 
 

a) § 7 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 
 

„1Das Bereitschaftsdienstentgelt wird gezahlt, es sei denn, dass ein Freizeit-
ausgleich im Dienstplan vorgesehen ist, oder eine entsprechende Regelung in 
einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung getroffen wird oder der Mitarbei-
ter dem Freizeitausgleich zustimmt.“ 

 
b) In § 7 der Anlagen 32 und 33 zu den AVR wird Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 

 
„An Mitarbeiter wird das Bereitschaftsdienstentgelt gezahlt, es sei denn, dass 
ein Freizeitausgleich im Dienstplan vorgesehen ist, oder eine entsprechende 
Regelung in einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung getroffen wird oder 
der Mitarbeiter dem Freizeitausgleich zustimmt.“ 

 
 

II. Inkrafttreten 
 
Die Änderungen treten zum 1. Dezember 2020 in Kraft. 
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C. Verlängerung der Übertragung der Regelungskompetenz gemäß § 13 Abs. 6 S. 1, 2. 
Alt. AK-Ordnung zur Regelung der Dienstverhältnisse mit Praktikanten in der Praxis-
orientierten Ausbildung zum Erzieher und zum Heilerziehungspfleger von der Bun-
deskommission auf die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen 

 
 

I. Verlängerung der Übertragung der Regelungskompetenz: 
 
„Die Befristung der Übertragung der Regelungskompetenz im Beschluss der Bun-
deskommission vom 23. Oktober 2014 zur Übertragung der Regelungszuständig-
keit zur Regelung der Dienstverhältnisse mit Fachschulpraktikanten während der 
praxisintegrierten schulischen Ausbildung zum Erzieher und zum Heilerziehungs-
pfleger mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 auf die Regionalkommission NRW wird 
nach § 13 Abs. 6 Satz 1, 2. Alt. AK-Ordnung auf den 31. Dezember 2022 verlän-
gert. Bis dahin beschlossene Regelungen sind von der Regionalkommission NRW 
längstens bis zu diesem Termin zu befristen, wobei für zu diesem Termin bereits 
bestehende Praktikantenverhältnisse die Weitergeltung über diesen Termin hinaus 
geregelt werden kann. Für die Dienstverhältnisse mit Praktikanten in der Praxisori-
entierten Ausbildung zum Erzieher gilt die Kompetenzübertragung nur für die Rege-
lung von Praktikantenverhältnissen, die bis zum 31. Dezember 2018 begonnen 
wurden.“ 
 

II. Inkrafttreten 
 

Der Beschluss tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
Freiburg, den 10. Dezember 2020 
 
 
gez. Heinz-Josef Kessmann 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  
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Regelungsziel und wesentlicher Inhalt  

 
A. Änderung des Abschnitts IIb der Anlage 1 zu den AVR 

 
Mit den Regelungen für eine Corona-Einmalzahlung erhalten Mitarbeiter zur Abmilderung der 
besonderen Belastungen infolge der Corona-Pandemie eine nach Entgeltgruppen bzw. Vergü-
tungsgruppen gestaffelte Corona-Prämie, die spätestens mit der Vergütung des Monats Juni 
2021 ausgezahlt wird. Die Bundesregierung hat eine Steuer- und Abgabenfreiheit für die 
Corona-Sonderzahlungen bis zu einer Höhe von 1.500 Euro für dieses Jahr beschlossen. Die 
Verlängerung der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit bis zum 30. Juni 2021 wird erwartet. Eine 
Anrechnung unterschiedlicher Prämien auf die Corona-Sonderzahlung gibt es nicht. 
Falls Mitarbeiter bereits Prämien erhalten haben und mit der hier vorliegenden Corona-
Sonderzahlung über 1.500 Euro hinauskommen, müssten für den darüber liegenden Teil Steu-
ern und Sozialabgaben gezahlt werden. Eine Anrechnung auf bereits gezahlte Prämien erfolgt 
nicht.  
Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie in dem Umfang, der dem Anteil ihrer durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der Arbeitszeit von Vollbeschäftigten entspricht. Maßgeblich ist ihre Arbeitszeit 
zum Stand 1. Dezember 2020. 
 
 
B. Änderungen in den Anlagen 1, 31, 32 und 33 zu den AVR „Tarifpflege“ 
 
Ziffer I.1: Durch die Einfügung wird bei Herabgruppierungen die in der höheren Entgeltgruppe 
zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerech-
net.  
 
Ziffer I.2: Durch Veränderung werden die Mitarbeiter bei dauerhafter Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit im unmittelbaren Anschluss an die vorherige vorübergehende Übertragung 
der Tätigkeit bezüglich der Stufenzuordnung grundsätzlich so gestellt, als wenn die Höhergrup-
pierung bereits ab dem ersten Tag der vorübergehenden Übertragung der höherwertigen Tätig-
keit erfolgt wäre (Satz 1). Abhängig von der Dauer der vorübergehenden Übertragung kann im 
Einzelfall das Gesamtentgelt aus den bisherigen Dienstbezügen und der persönlichen Zulage 
höher sein als das sich nach Satz 1 ergebende Entgelt. In diesen Fällen erhalten die Mitarbeiter 
das höhere Entgelt solange, bis die Dienstbezüge dieses höhere Entgelt erreichen oder über-
steigen (Satz 2). 
 
Ziffern I.3 und I.4: Mit der Neufassung werden drei Änderungsnotwendigkeiten umgesetzt:  
 
1.  Es wird auf den jetzigen Hochschulbegriff der §§ 1 und 70 Hochschulrahmengesetz und 
darauf abgestellt, dass das Studium nicht an einer Fachhochschule abgeschlossen wurde (Satz 
1). Masterabschlüsse an Fachhochschulen werden weiterhin von der Definition erfasst.  
 
2. Da viele Hochschulen aus Kosten- und Aufwandsgründen der grundsätzlichen hochschul-
rechtlichen Verpflichtung zur Akkreditierung ihrer Studiengänge nicht mehr nachkommen, wird 
das Akkreditierungserfordernis zunächst bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt (Anmerkung 
zu Satz 5). Die Akkreditierung des abgeschlossenen Studiengangs ist daher nicht mehr Teil der 
Eingruppierungsvoraussetzungen in der Person der Mitarbeiter.  
 
3. Nach dem Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz kann die Gleichwertigkeit ausländischer 
Abschlüsse nur für nicht reglementierte Berufe nach dem Berufsbildungsgesetz und nach der 
Handwerksordnung festgestellt werden. Für die reglementierten Berufe, wie z.B. den der Ärz-
tin/des Arztes wird die Zulassung von Personen mit ausländischen Abschlüssen in dem jeweili-
gen Berufsgesetz geregelt. Eine Gleichstellung ausländischer Hochschulabschlüsse zur Aus-
übung nicht reglementierter Tätigkeiten bzw. Berufe ist jedoch gesetzlich nicht geregelt. So 
heißt es in der anabin-Datenbank der KMK, dass für die Ausübung nicht reglementierter Berufe 
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keine Anerkennung erforderlich ist und es daher hierfür auch keine Anerkennungsstellen gibt. 
Die ZAB nimmt jedoch auf Antrag eine Bewertung der hochschulrechtlichen Vergleichbarkeit 
ausländischer Studienabschlüsse vor. Auf diese Vergleichbarkeit wird jetzt in Satz 6 abgestellt. 
 
Die Neufassung der Definition der abgeschlossenen Hochschulbildung enthält ebenfalls drei 
inhaltliche Änderungen:  
 
1. Der Hochschulbegriff wird – angepasst an die Formulierung in der Vorbemerkung Nr. 3 – neu 
definiert (Satz 1).   
 
2. Auch hier wird das Akkreditierungserfordernis zunächst bis zum 31. Dezember 2024 aus-
gesetzt (Anmerkung zu Satz 3 und 4). 
 
3. Ausländische Studienabschlüsse müssen ebenfalls nur noch als vergleichbar bewertet sein. 
 
Ziffer I.5: § 18 Abs. 1 Satz 2 AT AVR wird um die Pflicht des Mitarbeiters, dem Dienstgeber 
bereits den Antrag auf eine Rente wegen Erwerbsminderung anzuzeigen, bereinigt.  
 
Ziffer I.6: Durch die Neufassung werden drei alternative Voraussetzungen für die Gewährung 
von Freizeitausgleich geschaffen:  
 
– Die Gewährung von Freizeitausgleich ist im Dienstplan vorgesehen,  
 
– die Gewährung von Freizeitausgleich ist in einer Betriebs- oder einvernehmlichen 

Dienstvereinbarung vorgesehen oder  
 
– der Mitarbeiter stimmt dem Freizeitausgleich zu. 
 

 
C. Verlängerung der Übertragung der Regelungskompetenz gemäß § 13 Abs. 6 S. 1, 2. 

Alt. AK-Ordnung zur Regelung der Dienstverhältnisse mit Praktikanten in der Praxis-
orientierten Ausbildung zum Erzieher und zum Heilerziehungspfleger von der Bun-
deskommission auf die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen 

 
Die Bundeskommission hatte der Regionalkommission NRW bereits mit Beschluss vom 23. 
Oktober 2014 die Regelungskompetenz übertragen. Sie wurde mit Beschluss vom 23. März 
2017 bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. Zur Aktualisierung der Tarifentwicklung wird eine 
erneute Kompetenzübertragung im Wege der Verlängerung der Befristung bis zum 31. Dezem-
ber 2022 beantragt. 
 
Angesichts der nach wie vor unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zu dieser Ausbil-
dungsform zu den betreffenden Berufen in den Bundesländern wird der Regelungskompetenz 
der Bundeskommission demgegenüber mit der maßvollen Verlängerung der Kompetenzüber-
tragung nicht vorgegriffen. Andererseits gibt sie aber auch für den Fall Rechtssicherheit, dass 
wegen der länderspezifischen Unterschiedlichkeit die Bundeskommission keine Neuregelung 
auf der Bundesebene beschließt. 
 
 

Beschlusskompetenz 
 

Die Regelungen sowie die Änderungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstver-
hältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich um mittlere Werte im Sinne von 
§ 13 Abs. 1 Satz 3 AK-O. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungs-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungs-
urlaubs i. S. d. § 13 Absatz 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-O zur Regelung. 
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Die Bundeskommission hat gem. § 13 Abs. 6 Satz 1 Alt. 2 AK-Ordnung die Kompetenz eine auf 
die Regionalkommission NRW übertragene Kompetenz zu verlängern.  
 

* * * 
 
 


